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Text 

Zahlungsvorgänge, bei denen der Betrag nicht im Voraus bekannt ist 

§ 69. (1) Wird ein Zahlungsvorgang im Zusammenhang mit einem kartengebundenen 
Zahlungsvorgang von dem oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst und ist dabei der genaue Betrag 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Zahler seine Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs erteilt, 
nicht bekannt, darf der Zahlungsdienstleister des Zahlers einen Geldbetrag auf dem Zahlungskonto des 
Zahlers nur blockieren, wenn der Zahler der genauen Höhe des zu blockierenden Geldbetrags zugestimmt 
hat. 

(2) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers hat den Geldbetrag, der gemäß Abs. 1 auf dem 
Zahlungskonto des Zahlers blockiert ist, unverzüglich nach Eingang der Information über den genauen 
Betrag des Zahlungsvorgangs frei zu geben, spätestens jedoch unverzüglich nach Eingang des 
Zahlungsauftrags. 
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